
Bekanntmachung
gemäß Artikel 9 Abs. 3 der Verordnung (EG)  

Nr. 2273/2003 der Kommission

betreffend die Kapitalerhöhung 2011 der

Klöckner & Co SE

(ISIN DE000KC01000 / Wertpapier-Kenn-Nummer KC0 100)

Im Zusammenhang mit der Platzierung von Aktien der  
Klöckner & Co SE aus der Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht 
im Mai/Juni 2011 gibt die Deutsche Bank AG in ihrer Eigen-
schaft als Stabilisierungsmanager bekannt, dass während 
des Stabilisierungszeitraums, der am 8. Juli 2011 endete, von 
ihr keine Stabilisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden.

Frankfurt am Main, den 8. Juli 2011

Deutsche Bank
Aktiengesellschaft


